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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten
Erlasse stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 
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I.
1133

Verwaltungsvorschrift 
zum Gesetz über das öffentliche Flaggen

RdErl. d. Innenministeriums 
v. 21. 8. 2003 – 11/17 – 61.11 –

Aufgrund des Absatzes 3 Satz 2 des Gesetzes über das öf-
fentliche Flaggen vom 10. März 1953 (GV. NRW. 1953
S. 220/GV. NRW. S. 144) i. d. F. des Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über das öffentliche Flaggen v. 12. Juli
1960 (GV. NRW. S. 283), neugefasst durch Art. 35 3. FRG
v. 26. Juni 1984 (GV. NRW. S. 370) – SGV. NRW. 113 – wird
zur Durchführung des Gesetzes folgende Verwaltungs-
vorschrift erlassen. Der RdErl. des Innenministers vom
29. April 1985 – I B 3/17 – 61.11 – (MBl. NRW. 1985
S. 704), geändert durch RdErl. v. 20. Mai 1992 (MBl. NRW.
1992 S. 782) wird aufgehoben.

1
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Runderlasses gelten für die Be-
flaggung der Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden
und Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaf-
ten und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Auf-
sicht des Landes unterliegen. 

2
Beflaggungstage

2.1
Regelmäßige allgemeine Beflaggungstage

Die regelmäßigen Beflaggungstage sind in § 1 der Beflag-
gungsverordnung vom 29. November 1984 (GV. NRW.
S. 742), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. 5.
1998 (GV. NRW. S. 387), – SGV. NRW. 113 – festgelegt. 

2.2
Beflaggungsanordnungen aus besonderen Anlässen

Die weiteren Beflaggungsanlässe und -tage werden im
Einzelfall vom Innenministerium bestimmt und bekannt
gegeben.

Erfolgt die Bekanntgabe darüber hinaus durch Mittei-
lung an Presse, Funk oder Fernsehen, ist die Anordnung
auch in diesen Fällen zu beachten. 

2.3
Regionale Beflaggung oder Beflaggung aus örtlicher Ver-
anlassung

2.3.1
Gemeinden und Gemeindeverbände, Körperschaften und
Anstalten des öffentlichen Rechts

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts kön-
nen aus eigener Entscheidung flaggen, wenn dies aus ört-
licher Veranlassung im öffentlichen Interesse geboten
oder wünschenswert erscheint. Soll wegen einer örtlichen
Veranstaltung geflaggt werden, so ist darauf zu achten,
dass die Beflaggung nicht als Parteinahme in politischen
Fragen gedeutet werden kann.

2.3.2
Einzelne Dienststellen des Landes

Nummer 2.31 gilt für die Dienststellen des Landes ent-
sprechend. Wenn eine gleichmäßige Beflaggung ange-
strebt werden soll, ist mit den kommunalen Dienststellen
sowie den örtlichen Dienststellen des Bundes sowie ggf.
mit anderen Stellen Verbindung aufzunehmen. 

2.3.3
Entscheidungsbefugnisse

Über die Beflaggung von Dienstgebäuden des Landes
nach Nummer 2.3 entscheidet

2.3.3.1
bei einem Anlass, der lediglich eine einzelne Dienststelle
des Landes betrifft:

die Leitung dieser Dienststelle.

2.3.3.2

bei einem Anlass, der die Beflaggung sämtlicher Landes-
dienststellen am Ort geboten erscheinen lässt:

– für den Ort des Dienstsitzes einer Bezirksregierung
die Bezirksregierung mit Ausnahme der Bezirksregie-
rung Düsseldorf

– für die Kreisstädte und die kreisfreien Städte
die Landrätin/der Landrat bzw. die Oberbürgermeiste-
rin/der Oberbürgermeister als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde, mit Ausnahme der Landrätin/des
Landrates des Kreises Lippe in Detmold

– für die übrigen Gemeinden eines Kreises
die Landrätin/der Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde für Landesdienststellen

– für Landesdienststellen in Düsseldorf, Sitz der Lan-
desregierung, 
das Innenministerium.

3

Art der Beflaggung

3.1
Örtlichkeiten

Zu beflaggen sind die Gebäude der Behörden, Dienststel-
len und Einrichtungen. Außerdem können Straßen und
Plätze sowie zur öffentlichen Nutzung bestimmte Freiflä-
chen und sonstige Einrichtungen beflaggt werden. 

3.2
Beschaffenheit der Flaggen und Masten

Zu flaggen ist an aufrecht stehenden Flaggenmasten.
Stattdessen können auch waagerecht oder schräg stehen-
de Flaggenstöcke am Gebäude verwendet werden. Die
Größe der Flaggen soll in einem angemessenen Verhältnis
zur Größe und Höhe der beflaggten Gebäude stehen.
Mehrere Flaggen an einem Gebäude sollen von gleicher
Größe sein. 

3.3
Beginn und Ende der Beflaggung

Die Beflaggung beginnt bei Tagesanbruch, jedoch nicht
vor 7 Uhr morgens, und endet bei Sonnenuntergang. Er-
streckt sich die Beflaggung über mehrere Tage, so sind
die Flaggen bei Sonnenuntergang einzuholen und am
nächsten Morgen wieder zu hissen. Auch nach Sonnen-
untergang können Flaggen gesetzt werden oder gesetzt
bleiben, wenn sie aufgrund einer geeigneten Beleuchtung
von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden können. 

4

Zu setzende Flaggen

4.1
Landesbehörden

Von den Landesbehörden sind die Bundesflagge und die
Landesdienstflagge zu setzen. 

4.2
Andere Stellen des Landes

Von den anderen Stellen des Landes sind die Bundesflag-
ge und die Landesflagge zu setzen. 

4.3
Europaflagge

Am Europatag (5. Mai), am Tag der Wahl zum Europäi-
schen Parlament sowie bei Anlässen mit europäischem
Bezug soll, sofern es die technischen Voraussetzungen ne-
ben der nach Nummern 4.1 und 4.2 vorgeschriebenen Be-
flaggung erlauben, auch die Europaflagge gesetzt wer-
den; an den übrigen Beflaggungstagen kann die Europa-
flagge gesetzt werden. Die Europaflagge wird, soweit
keine besondere Weisung ergeht, nicht bei angeordneter
Trauerbeflaggung nach Nummer 5 gesetzt.

4.4
Flaggen internationaler und  überstaatlicher Organisa-
tionen sowie ausländischer Staaten

1016
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Sofern der Anlass der Beflaggung es rechtfertigt, können
außerdem Flaggen internationaler und überstaatlicher
Organisationen sowie ausländischer Staaten gesetzt wer-
den. Nummer 4.3 Satz 3 gilt entsprechend.
4.5
Flaggen der Gemeinden und Gemeindeverbände
Sofern die nach den Nummern 4.1 bis 4.3 vorgeschriebe-
ne Beflaggung sichergestellt ist, können auch Flaggen
von Gemeinden und/oder Gemeindeverbänden gesetzt
werden.

4.6
Reihenfolge der Flaggen

Der Bundesflagge gebührt in der Regel die bevorzugte
Stelle. Sie ist grundsätzlich rechts, vom Innern des Ge-
bäudes mit dem Blick zur Straße gesehen, zu setzen, links
anschließend die  Landesdienstflagge oder Landesflagge
und dann die übrigen Flaggen.
Sofern jedoch die Europaflagge gemäß Nummer 4.3 ge-
setzt wird, gebührt ihr die bevorzugte Stelle.

Werden gemäß Nummer 4.4 Flaggen internationaler und
überstaatlicher Organisationen sowie ausländischer
Staaten gehisst, so gilt von der bevorzugten Stelle aus
folgende Reihenfolge:

– die Europaflagge, wenn sie gesetzt wird

– die Flaggen internationaler und  überstaatlicher Orga-
nisationen

– die Flaggen ausländischer Staaten und anderer Ho-
heitsgebiete von rechts nach links in alphabetischer
Reihenfolge der amtlichen deutschen Kurzbezeichnun-
gen ausländischer Staatennamen

– die Bundesflagge

– die Landesdienstflagge bzw. Landesflagge

– die Flaggen der Gemeinden und Gemeindeverbände

5
Trauerbeflaggung
Bei Trauerbeflaggung werden die Bundesflagge und die
Landesdienstflagge bzw. Landesflagge auf Halbmast ge-
setzt. Ist dies nicht möglich, so sind sie mit einem Trau-
erflor zu versehen. Die Möglichkeit von Einzelanordnun-
gen nach Nummer 4.3 Satz 3 bleibt unberührt.

6
Nicht hoheitliche Fahnen
Das Setzen von nicht hoheitlichen Fahnen an Dienstge-
bäuden des Landes ist außerhalb der Beflaggungstage
nach Nummer 2 zulässig, sofern daran ein öffentliches
Interesse besteht. Sie darf nicht als Parteinahme in poli-
tischen Fragen gedeutet werden können. Die Entschei-
dung trifft die Dienststellenleitung. 

– MBl. NRW. 2003 S. 1016.

20531
Vereinbarung

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das 

Bundesministerium des Innern, 
dieses vertreten 

durch das Grenzschutzpräsidium West 
und dem Land Nordrhein-Westfalen, 
vertreten durch das Innenministerium 

zur gegenseitigen Unterstützung 
des Bundesgrenzschutzes und der Polizei 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
anlässlich des Verdachts auf Vorliegen 
sprengstoffverdächtiger Gegenstände

RdErl. d. Innenministeriums 
v. 8. 8. 2003 – 41.2 – 6049/6037 –

§ 1

Auf der Grundlage der Artikel 3 und 8 Abs. 1 der Verein-
barung zwischen dem Bundesministerium des Innern und

dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
über die Bildung eines gemeinsamen Sicherheitskoopera-
tionssystems zwischen ihren Polizeien vom 12. Juli 2001
(Bekanntmachung vom 26. Oktober 2001 – GV. NRW.
S. 796) wird wegen der hohen Rechtsgüter, die durch un-
konventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen gefähr-
det werden, und der sich daraus ergebenden schnellst-
möglichen Einleitung von Einsatzmaßnahmen verein-
bart, dass sich der Bundesgrenzschutz und die Polizei des
Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere bei der Ge-
stellung von polizeilichen Entschärferkräften sowie
Sprengstoffspürhunden unterstützen. 

§ 2

Zuständige Behörden in Nordrhein-Westfalen für die An-
forderung von polizeilichen Entschärferkräften sowie
von Sprengstoffspürhunden sind

für den Bundesgrenzschutz

– das Grenzschutzpräsidium West,
– die Bundesgrenzschutzämter Köln und Kleve,

für das Land Nordrhein-Westfalen

– das Landeskriminalamt (bei der Anforderung von poli-
zeilichen Entschärfern),

– die Bezirksregierungen (bei der Anforderung von
Sprengstoffspürhunden).

§ 3

Werden im Rahmen von Einsätzen gemäß dieser Verein-
barung Bedienstete auf Anforderung jeweils im anderen
Zuständigkeitsbereich tätig, werden Kostenforderungen
hierfür nicht erhoben.

§ 4

Artikel 7 der Vereinbarung über die Bildung eines ge-
meinsamen Sicherungskooperationssystems findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 5

§ 11 des Bundesgrenzschutzgesetzes (BGSG) sowie die
§§ 8 und 9 des Polizeiorganisationsgesetzes (POG NRW)
bleiben unberührt.

§ 6

Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeich-
nung in Kraft. Sie kann jeweils zum 31. Dezember eines
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt
werden.

Düsseldorf, den 7. August 2003

Für das Innenministerium
Nordrhein-Westfalen

I. A.  S a l m o n

Sankt Augustin, den 6. August 2003

Für das Grenzschutzpräsidium West

I. V.  D i p p e l

– MBl. NRW. 2003 S. 1017.
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2323
Einführung

Technischer Baubestimmungen 
nach § 3 Abs. 3 BauO NRW *)

RdErl. d. Ministeriums 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport 
v. 29. 7. 2003; II B 2 – 408

1

Aufgrund des § 3 Abs. 3 der Landesbauordnung (BauO
NRW) vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 218/SGV. NRW.
232), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November
1999 (GV. NRW. S. 622), werden die in der anliegenden
Liste aufgeführten technischen Regeln als Technische
Baubestimmungen eingeführt, ausgenommen die Ab-
schnitte in den technischen Regeln über Prüfzeugnisse
(Anlage).

2

Durch die Einführung gelten diese Technischen Baube-
stimmungen als allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik, die der Wahrung der Belange von öffentlicher Si-
cherheit oder Ordnung dienen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 BauO
NRW).

Neben diesen eingeführten sind auch die nicht eingeführ-
ten allgemein anerkannten Regeln der Technik, soweit sie
sicherheitsrelevant im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 BauO
NRW sind, von den am Bau Beteiligten (§ 56 BauO NRW)
zu beachten. Im Baugenehmigungsverfahren wird jedoch
nur die Beachtung der eingeführten Technischen Baube-
stimmungen geprüft, soweit sie Gegenstand präventiver
Prüfungen sein können (s. § 3 Abs. 3 Satz 3 und § 72
Abs. 4 BauO NRW). Die Beachtung der eingeführten
Technischen Baubestimmungen ist deshalb im Rahmen

der §§ 81 und 82 BauO NRW auch Gegenstand von Bau-
überwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.

3

Für die in dieser Liste genannten Normen, anderen
Unterlagen und technischen Anforderungen, die sich auf
Bauprodukte bzw. Prüfverfahren beziehen, gilt: es dürfen
auch Bauprodukte bzw. Prüfverfahren angewandt wer-
den, die Normen, sonstigen Bestimmungen und techni-
schen Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkom-
mens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum entsprechen, sofern das geforderte Schutz-
niveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Ge-
brauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht
wird.

Sofern für ein Bauprodukt ein Übereinstimmungsnach-
weis oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein all-
gemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorgesehen ist,
kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen wer-
den, wenn für das Bauprodukt der entsprechende Nach-
weis der Verwendbarkeit oder ein Übereinstimmungs-
nachweis vorliegt und das Bauprodukt ein Übereinstim-
mungszeichen trägt.

4

Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die
von Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen auf-
grund ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit
und technischer Ausstattung die Gewähr dafür bieten,
die Prüfung, Überwachung bzw. Zertifizierung gleicher-
maßen sachgerecht und aussagefähig durchzuführen. Die
Voraussetzungen gelten insbesondere als erfüllt, wenn
die Stellen nach Art. 16 der Richtlinie 89/106/EWG vom
21. Dezember 1988 für diesen Zweck zugelassen sind.

5

Der Runderlass des Ministeriums für Städtebau und
Wohnen, Kultur und Sport v. 10. 7. 2002 – II B 2 – 408
(MBl. NRW. 2002 S. 916/SMBl. NRW. 2323) – Einführung
Technischer Baubestimmungen nach  § 3 Abs. 3 BauO
NRW – wird hiermit aufgehoben.

1018

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG
Nr. L 204, S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217,
S. 18) sind beachtet worden.
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Liste der Techn. Baubestimmungen

Kenn./ Bezeichnung Titel Ausgabe Fundstelle
Lfd. Nr. MBl. NRW./

Bezugsquelle

1 2 3 4 5
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– MBl. NRW. 2003 S. 1018.
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621
Darlehen 

zur Heimförderung nach § 302 LAG

RdErl. des Finanzministeriums vom 13. 8. 2003 – 
LA 3388 – 2 – III A 3 –

1

Die mir nach der Weisung des Bundesausgleichsamtes
über die Gewährung von Darlehen zur Förderung von
Heimen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Heim-
förderung) vom 5. 7. 1954 (Mtbl. BAA S. 238), zuletzt ge-
ändert durch Weisung des Bundesausgleichsamtes vom
9. 12. 1957 (Mtbl. BAA S. 497), und den dazu ergangenen
Durchführungsbestimmungen vom 5. 7. 1954 (Mtbl. BAA
S. 240), zuletzt geändert durch Bestimmung des Bundes-
ausgleichsamtes vom 10. 8. 1977 (Mtbl. BAA S. 229), zu-
stehenden Befugnisse übertrage ich in vollem Umfang
der mir eingeräumten Ermächtigung auf die Außenstelle
des Landesausgleichsamtes bei der Bezirksregierung
Münster.

2

Sofern Änderungen an bestellten dinglichen Sicherheiten
begehrt werden, sind folgende Unterlagen beizubringen:

a) ein vollständiger beglaubigter Grundbuchauszug für
das belastete Grundstück bzw. die belasteten Grund-
stücke,

b) ein Einheitswertbescheid oder ein Wertermittlungs-
gutachten der Bezirksregierung Münster – Dezernat 36
– für das Grundstück bzw. die Grundstücke, 

c) Angaben über Zinsen und Nebenleistungen für Si-
cherheiten Dritter, zu deren Gunsten ein etwaiger
Rangrücktritt erfolgen soll,

d) die Akten über die Darlehensbewilligung aus dem
Ausgleichsfonds.

3

Der Runderlass des Finanzministers vom 16. 3. 1955 – 
I E 7 – LA 3388 – 104/7 – (SMBl. NRW. 621) wird aufge-
hoben. 

– MBl. NRW. 2003 S. 1045. 

II.

Ministerpräsident

Ungültigkeit eines Ausweises für Mitglieder des
Konsularkorps

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 12. 8. 2003 –
IV.4 427-93/01

Der von dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-
Westfalen am 12. Dezember 2001 ausgestellte und bis
zum 17. Juli 2004 gültige Ausweis für Mitglieder des
Konsularkorps Nr. 7584 von Frau Patrizia Rosi, Ehefrau
von Herrn Konsularattaché Paolo Rosi, Italienisches Ge-
neralkonsulat Köln, ist in Verlust geraten. Der Ausweis
wird hiermit für ungültig erklärt.

– MBl. NRW. 2003 S. 1045.

Berufskonsularische Vertretung 
der Portugiesischen Republik, Osnabrück

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 14. 8. 2003 – 
IV.4 03.11

Das Generalkonsulat der Portugiesischen Republik in
Osnabrück hat der Niedersächsischen Staatskanzlei mit-
geteilt, dass die Leiterin des Generalkonsulats in Osna-
brück, Frau Dr. Maria Filipa Araujo Rocha de Menezes
Cordeiro, abberufen wurde.

Das am 9. Januar 1998 erteilte Exequatur ist somit erlo-
schen.

– MBl. NRW. 2003 S. 1045. 

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Mali, Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 14. 8. 2003 – 
IV.4 433.5-1

Die Bundesregierung hat der Verlegung des Amtssitzes
des Honorarkonsuls von Mali, Herrn Bernd Schulz, von
Düsseldorf nach Kamp-Lintfort zugestimmt.

Der Konsularbezirk umfasst unverändert das Land
Nordrhein-Westfalen.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung lau-
tet:

Dachsbergerweg 15, 47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 0 28 42 – 64 98
Fax: 0 28 42 – 83 81

Sprechzeit: di und fr 10.00–12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

– MBl. NRW. 2003 S. 1045.

Berufskonsularische Vertretung 
der Italienischen Republik, Köln

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 15. 8. 2003 – 
IV.4 02.08-3/03

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Italienischen Republik in
Köln ernannten Herrn Dr. Bernardino Mancini am 4. Au-
gust 2003 das Exequatur als Generalkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst im Land Nordrhein-Westfa-
len die Reg.Bez. Köln, Düsseldorf und Arnsberg mit Aus-
nahme der Städte Arnsberg und Sundern im Hochsauer-
landkreis und der Städte Iserlohn, Menden, Hemer und
Balve im Märkischen Kreis.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Dr. Gianfran-
co Colognato, am 17. Dezember 1999 erteilte Exequatur
ist erloschen.

– MBl. NRW. 2003 S. 1045.

Berufskonsularische Vertretung 
des Königreichs Marokko, Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 18. 8. 2003 – 
IV.4 433.3-51

Die Botschaft des Königreichs Marokko hat mit Verbal-
note vom 4. August 2003 mitgeteilt, dass der Leiter des
Generalkonsulats in Düsseldorf, Herr Abderrahim Sassi,
zum 1. September 2003 abberufen wird.

Das am 3. Februar 2000 erteilte Exequatur ist somit ab
1. September 2003 erloschen.

– MBl. NRW. 2003 S. 1045.

Honorarkonsularische Vertretung 
des Königreichs Lesotho, Frankfurt/Main

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 20. 8. 2003 – 
IV.4 02.32-1/03

Die Bundesregierung hat dem Leiter der honorarkonsu-
larischen Vertretung des Königreichs Lesotho in Frank-
furt/Main, Herrn Jürgen Lorenz, am 29. Juli 2003 das er-
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weiterte Exequatur als Honorarkonsul für die Länder
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und
Thüringen erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst nunmehr die Länder Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
und Thüringen.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung lau-
tet:

Schieferstein 6, 65439 Flörsheim
Tel.: (0 61 45) 70 75
Fax: (0 61 45) 78 95

Sprechzeit: mo, mi u. fr 10.00–13.00 Uhr

– MBl. NRW. 2003 S. 1045.

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Tuvalu, Hamburg

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 20. 8. 2003 – 
IV.4 03.52-1/03

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der Honorar-
konsularischen Vertretung von Tuvalu in Hamburg er-
nannten Herrn Uwe Casper am 12. August 2003 das Exe-
quatur als Honorarkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst das gesamte Bundesgebiet.

Die Anschrift der Honorarkonsularischen Vertretung
lautet:

An der Alster 45, 20099 Hamburg
Tel.: 0 40 – 248 38-366
Fax: 0 40 – 248 38-375

Sprechzeit: mo–do 9.00–17.00 Uhr
und fr 9.00–15.00 Uhr

– MBl. NRW. 2003 S. 1046. 

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Tuvalu, Lübeck

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 20. 8. 2003 – 
IV.4 03.52

Das Herrn Stefan Schmidt am 13. Juli 2000 erteilte Exe-
quatur als Honorarkonsul von Tuvalu in Lübeck mit dem
Konsularbezirk gesamtes Bundesgebiet ist mit Ablauf
des 11. August 2003 erloschen.

Die Honorarkonsularische Vertretung von Tuvalu in Lü-
beck ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2003 S. 1046.

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik El Salvador, Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 20. 8. 2003 – 
IV.4 413-1

Die Bundesregierung hat dem Leiter der honorarkonsu-
larischen Vertretung der Republik El Salvador in Düssel-
dorf, Herrn Honorarkonsul Karlheinz Wolfgang, am 29.
Juli 2003 das Exequatur als Honorargeneralkonsul unter
gleichzeitiger Erweiterung seines Konsularbezirks um
die Länder Bremen und Niedersachsen erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst nunmehr die Länder Nord-
rhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz und Saarland.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung ist
unverändert.

– MBl. NRW. 2003 S. 1046.


